
Sekretariat I 
d�r Österrei�Mischen Bischofskonferenz 
A-l0l0 Wien, Rotentur1nJraße 2 

BK 6 �/ 2/ 88-E 

Beiliegend 25 Au#ertigungen Mit der Bitte um: 

der Stellungnahme zu r Zivildienstgesetz -
Novelle 1988, Zl. 94 103/138-111/5/87 

ohne Begleitschreiben an: 

A n d i e  

Kan z lei d e s  

Präs iden ten des N at ion a l rates 

Dr. Ka r l  Re n ne r-Ri n g  3 

.1 01 0 WIEN 

Wien, 1 9 88 04 15 

_ 

SefrifH GESe�ENTW�kF 
ZI.. ___ . �_. _ .' -GI!! ·9..(J!. 

6a Kenntnisnahme 

o direkte Erledig rQafum: 22. APR.1988 
o Stellungnahme 12 . 
o Rücksprache Verfallt ;12. APR, 1988 fWJ...itV 
o Weiterleitung 

o Weitere Veranlassung 

o Rücksendung 
Fr_ 

o Zur freundlichen Information 

o Im Sinne des Tel. Gesprächs vom .................. . . 
o In Beantwortung des Schreibens vom ................... . 

Mit besten Ern 
----f- I ,�/ '--"L--' � 

< :,':::'" - A· Se a . a er 

Österreich ischen Bischofskonferenz 
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Sekretariat der Osterreichischen Bischofskonferenz 
A-1010 Wien, Rolenlurmslraße 2, Telefon 51 5 52/0W 280 

BK 69/2/88-L 

An das 

Bundesministerium für Inneres 

Herrengasse 7 

Postfach 100 

1014 W i e n 

Betr.: Zivildienstgesetz-Novelle 1988, 
Zl. 94 103/138-III/5/87; 
Stellungnahme 

Wien, 1988 04 15 

Das Sekretariat der österreichischen Bischofskonferenz 

begrüßt grundsätzlich die im Entwurf der Zivildienstgesetz

Novelle 1988 verfolgten Absichten und nimmt zur Kenntnis, daß 

dabei jene Grundfragen des Zivildienstes, die der politischen 

Entscheidung vorbehalten bleiben müssen, im Entwurf dieser 

Novelle nicht berücksichtigt sind. 

Uberlegungen, die aus der Sicht der Präsenzdiener z ur 

Zivildienstgesetz-Novelle 1988 vom Militärordinariat abgegeben wurden, 

und solche, die den Standpunkt der Zivildiener berücksichtigen und 

vorn Kath. Jugendwerk österreichs dem Sekretariat der Bischofs

konferenz vorgelegt wurden, gestatten wir uns, in der Beilage 

z ur Verfügung zu stellen. 

Der Sekretär 
der Bischofskonferenz: 

2 Beilagen! 

Alfred Kostelecky) r 

P.S.: 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme ergehen mit gleicher 
Post an die Kanzlei des Präsidenten des Nationalrates. 
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MILITÄRORDINARIAT 
Z I. 431-4OO}/ffi 

StellungnatrrE ZlJß Ent�rf 
der Zivildienstgesetz-t'-bvelle 1� 

Prt das 
Sekretariat der österr. Bischofskooferenz 

\\bllzei le 2 
1010 WIEN 

Wien, am 15. Apr il 1 988 

1070, Mariahilrer Straße 24 
Tel.: 93 96 66 

1. �r oPD lJ'TIfaßt den �rdienst lD1d Truppenübungen, d. h. eine Lhterbrechung des �rdienstes 

ist grundsätzlich vorgesehen. �r Zivildienst dauert 8 tvb1ate un::I wird irmer ohne Lhterbrechung 

geleistet. 

2. �ldaten kÖ1nen unter bestimnten Unständen zu Kaderübungen in der Dauer von max. 90 Tagen heran

gezogen �rden. Im Zivildienst ist eine ähnliche I-eranziehung nicht vorgesehen. 

3. �ldaten werden in der Regel in einen Cilrnisonsort - von \tlhnort verschieden - einberufen. 

Zivildiener werden bei BerücksichtigurYJ ihres Wunsches den Zivildienst lTEistens an ihran 

\dmort leisten. 

4. �ldaten sind zur lJrTterkunftsnahTE in der Kaserne verpfl ichtet (mandmal auch in Lagern oder 

Zelten). Zivildiener behalten in der Regel ihre private Lhterkunft und bekCJTTTB1 dafür noch eine 

EntschädigurYJ von S 4.160,-- monatlich. 

5. Oie durchschnittliche \\ä::hentliche InanspruchnatrrE beträgt für �ldaten ca. 60 Stunden, für Zi

vildiener ca. 43 Stunden. 

6. �ldaten haben an der gareinsClTBl Truppenverpflegung teilzl.JJlelTTB1, Zivildiener sind in dieser 

Beziehung nicht eingeschränkt. 

7. Für Soldaten gilt generell der Zapfenstreich lJß 2400 Uhr, die Nachtruhe lJß 2200 Uhr. Zivi ldiener 

kennen keine gleichartigen Vorschriften. 
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8. Zivildiener erhalten in der Regel eine höhere Bezahlung (ca. 7.500,-- netto/MJnat) als Soldaten. 

Diese setzt sich ZUSif111'B1 aus Taggeld und Diäten (()Jartier - und Kostgeld), \\Obei Fa11il ienunterhalt 

und \tk)hnkostenbeihilfe noch nicht benJcksichtigt sind. 

9. Soldaten haben im Krankheitsfall die mil i tärärzt I iche Betreuung in JIllspruch zu neI1rEn. Zivildiener 

sind in der Wahl ihres Arztes nicht beschränkt. 

10. Soldaten haben im dienstlichen ZuSif111'B1harYJ parteipolitische Betätigungen zu unterlassen. Zivil

diener trifft eine derartige Verpflichtung nicht. 

11. Soldaten kämen grundsätzlich im gesallten Bundesgebiet versetzt werden, für Zivildiener ist dies 

nur in Ausnahmefällen möglich. 

12. Von Arbeit911arkt wird häufig der ab;Jeleistete Präsenz- oder Zivildienst verlangt. Auch dies be

günstigt den Zivildiener, da er, wie bereits oben arYJeführt, seinen Dienst irrrrer in einen absol

viert. 

13. Soldaten unterliegen den BestilTl1'l.ll"gen des I-k:!eresdiszipl inargesetzes und des Mi! itärstrafgesetzes. 

Eine derartige Verpflichtung trifft den Zivildiener nicht. 

14. Im Ernstfall hat der Soldat da11it zu rechnen, Verletzungen bzw. schlimmstenfalls den Tod in Kauf 

zu netm:n. Für den Dienst des Zivildieners ist es dagegen nicht typisch, daß er im Einsatzfall 

Verletz� bzw. sein Leben riskiert. 

15. Finanziell sind, wie bereits angeführt, die Zivildiener wesentlich besser gestellt als die Sol

daten. Das ergibt sich aus den Bestil1TTllJ"g€l1 über das ()Jartier- und Kostgeld. Auch werden Fahrtkosten 

den Zivildienern bar ausbezahlt, während Soldaten Fahrscheine für öffentliche Verkehrsmittel er

halten. Die bringt insbesonders Vorteile bei Benützung eines eigenen Kraftfahrzeuges. 

Der Militärgeneralvikar: 

~ 
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KATHOLISCHES JUGENDWERK öSTERREICHS 
=================================== 

Johannesgasse 16 
1010 Wi e n 

Stellungnahme zur ZOG-Novelle 1988 

Erarbeitet von: Heidegger, Kolb, KUberl, Punz, Schneider, Beiglböck 

zu § 3b: 

- Wir begrüßen die vorgeschlagene Steichung dieser Trägerein
richtungen. 

- Wir fordern das BMf! auf, Einsatzmöglichkeiten von ZO in der 
Jugend- und Erwachsenenbildung, ähnlich dem Modell der Friedens
diener der AKJ-Linz in ÖO, zu prüfen. 

- rlir erachten es als notwendig für eine sinnvolle Weiterent
wicklung des ZD fallweise Einsatzstellen mit experimentellen 
Charakter zu erproben (Schulversuche). 

zu § 12a: 

Wir begrüßen diese Regelung und schlagen aber vor, sie so zu er
weitern, daß auch für andere funktional vergleichbare Dienst
leistungen (z.B. Bauorden, Friedensdienst im KZ-Auschwitz} diese 
Regelung gilt. 

zu § 28,1: 

Diese Änderung hebt eine Ungleichstellung von Präsenz- und Zivil
dienern auf, was wir begrüßen. 

zu § 37b-d: 

Ergänzend zum vorgeschlagenen Vertretermodell fordern wir auch 
eine Lösung für Einsatzstellen mit weniger als 5 ZDL. Eine solche 
Regelung könnte sich an das Personalvertretungsgesetz anlehnen, 
was bedeuten würde, daß das BMf! ZDL in Einsatzstellen mit 
weniger als 5 ZDL anderen Einrichtungen zuordnet. 

Für die Zusammenstellung 

Herbert Beiglböck e.h. 
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